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1. Leitlini.en und Ziele des Bebauungsplanes / verfahrensbeschleu
nigende Handlungen

Der Bebauungsplan mit dem Arbeitstitel nwohnpark Ellerstadt" ist
auf der rechtlichen Grundlage des Baugesetzbuches, der Bäunut-
zungsverordnung und den bauordnungsrecht]-lehen Gestaltungsvor-
schriften di.e Landësbauordnung des Landes Rheinland - Pfalz aufge-
stellt worden .

Das Baugebiet befindet sich in der westlichen Ortsrandlage der Ge
feinde, 'südlich des Fri.edhofes, nördlich .der Bahnstraße und west
lich der Landessträße

Der Gemeinderat der Gemeinde Ellerstadt hat i.n öffentlicher Sit-
zung am 2. Mai 1995 die .Aufstellung des .Bebauungsplanes "wohnpark
E].lerstadtn beschlos.sen (Aufstellunggbeschluß. gemäß Baugesetzbuch,
$ 2. Abs. 1) und gleichzeiti.g durch Feststellung des dringenden
Wohnbedarfs in der Gemeinde verfahrensbeschleunigende Ablaufver-
kürzungen festgelegt

h bie ver]fahrensbesch].euni.gender Äblaufverkürzungen sollen nach dem
Willen des Gemeinderates weder die demokrati.schen Rechte des Ge-
meinderates (3-stufiges Entscheidungsverfahren) r noch die .Rechte
der Bürger (Anhörung und Offenlegung zum Bebauungsplan) einschrän-
ken

Di.e öffent].i.che Anhörung zu den Gestaltungskonzepten des Bebau-
ungsplanes wurde im Rahmen einer einmaligen Veranstaltung am 19.
Juni 1995 durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange sind in
der Zeit vom 4. Juli 1995 bis zum 8. August 1995 frühzeitig an der
Plankonzeption beten i.gt worden .

X].s Ergebnis der ersten Verfahrensschritte hat der Gemei.nderat der
Gemeinde Ellerstadt i.n sei.ner öffentlichen Si.tzung vom IO. Oktober
1995 eine Abwägung bis dahin kontroverser Stellungnahmen (22 Äbwä-
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(bei einigen Abänderungen) gebill i.gt
Die öffentliche Auslegung des
BauGB wurde in .der Zei.t vom
führt

Bebauungsplanes gemäß $ 3, Nr. 2 des
8 . O1 . 1996 durchge-04 . 12 . 1995 bis 08 . 01 . 1996

;-
ten, sind nicht bekannt

stehenden Einzel-- und 'Doppelhäusein sowie ReihenhäuSern in der
Achse Ludwigshafen - Oggersheim / Maxdorf / Birkenheide / Eller-
stadt / Bad Dürkheim.

A

Ei.ne übers'ch],ägide Marktanalyse des Wohnraumangebots .und der Woh-
nungsnachfrage im kleinräumi.gen Bereich dër . Vorderpfalz. zwi-schen
Ludwigshafen - Oggersheim und Bad Dürkheim hat Mitte 1995 ei.nen
deutlichen Trend zu Einzel- und Doppelhäusern und eine rückläufige
Nachfrage nach Wohnungen i.n Mehrfami.lienhäusern gezeigt. Die Si--
tuation der Mehrfamilienhäuser ist zudem maßgeblich .durch den
Nächfrageüberhang zu Klein- und Kleinstwohnungen geplagt (Zunahme
der Einpersonenhaushalte durch Ehescheidungen und alleinstehende
ältere Personen)

Die Wohnqualität i.n der Gemeinde Ellerstadt ist regional aner
kanne. Dies liegt einerseits an der ländlich geprägten Siedlungs
struktur soli.e an dem qualitativ hochwertigen Wohnumfeld, anderer
seite an der räumlichen Entfernung zum lei.stungsstarken Ballungs
raum Ludwigshafen/. Mannheim.

r')

Di.e Wohnqualität i.n der Gemeinde Ellerstadt ist .auch. darin zu se-
hen, daß'Neubürger ihre Vorstellungen von .ländle.ch gepragtem WOR-
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nachgehen, ohne in den Grenzbereich einer Ballungsrandgemeinde zu
kommen .

Der Bebauungsplan unterbreitet in einem eng gefaßten Baugebi-et von
ca. 2,11 ha ei.n vi.elseitiges Angebot .für" .Wohungen (Einzel-- und
Doppelhäuser , Reihen- und Mehrfamilienwohhhäüser)
Der Mi.kron.tandort der Wohngebietes in der Gemeinde Ellerstadt i.st
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bahnen möglich ist (Wegstrecke zur BAB in 3000 m)



2. Strukturdaten des Wohngebietes; Ärt und Maß der baulichen Nut
zug

Die Qualität des geplanten Wohngebieten wird, neben regionalen
Merkmalen 'durch seine Lage am westlichen Ortsrand (Wei.nanbauge--
biel) und durch baugebietseigene Maßnahmen geprägt
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tes möglich ist

kehrsaufkommen am Tag und i.n der Nacht der Schutzwürdi.gkeit .;des
Allgemeinen Wohngebieten, .bei. geringen aktiven und passiven Lärm-
schutzmaßnahmen, gerecht wird.

Das derzei.time Verkehrsaufkommen wi.rd seitens .des. Straßen- und
Verkehrsamtes Speyer mit 2.398 Kraftfahrzeugen täglich beziffert
Die Lärmschutzberechnung des Planverfassers geht von ei.nem Ver--
kehrsaufkommen von 2.600 KFZ bei. einem Schwere.astantei.l von 6,0 %

geil:li$:3ËEpnu:!::lli
nahmen (Fenster der Schallschutzklasse 2) gewahrt.

Das Verfahren des Bebauungsplanes "Wohnpark Ellerstadt'' i.st mit
drei Varianten des Wohnungsangebotes eröffnet worden. Diese Van--
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Verkehrsdichte) , results.erend aus unterschiedlichen Besatzen von
Mehrfamil i.en-- und Reihenhäusern .

-ra

Di.e .für das weitere Bauleitplan -- Verfahren von allen Beteili-glen
favori.steELe Variante mit den geringsten Di.chtewerten beinhaltete
nach den Verfahrensstand vom Juni 1995 .insgesamt 51 Wohnungen in
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die Doppelhaushälfte als ein selbständi.ges Gebäude)
Der Bebauungsplan hat die sinnvolle
Baugesetzbuches genutzt und im Bereich
Reihenhäuser die zulässige Zahl
(2 Wohneinheiten je Gebäude), da diese
chernde Effekte besitzt (Eingrenzung des
ringere Wohndichte)

Ermächti.gungsgrundlage des
der Einzel- , Doppel-- und

der Wohnungen begrenzt
Begrenzung qualitätssi.-
Verkehrsaufkommens , ge--
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weiteren zulässigen Wohnung (Oachausbau, Wohnungsteilung) auszu-
statten, dürften im gesamten Baugebi-et langfristig max. 60 - 65
Wohneinheiten entstehen .

Die im Bebauungsplan festgesetzte Bebauungsdichte liegt in der
Grundflächenzahl zwischen 0,30 - 0,35 und somit unter den zulässi.-
gen Höchstwerten der Baunutzungsveror(inung. Es ist je-doch zu er-
warten, daß. nur die wenigsten Bauherren die Höchstwerte der Bebau-
ungsdichte anstreben werden und die tatsächliche Grund-flächenzahl
durchschni.tt]i.ch zwischen 0,25 - 0,30 ]-legen wird.

Di.e Festsetzungen des Bebauungsplanes 'lWohnpark Ellerstadt" sehen
ei.ne präzi.se Ablesbarkeit der Gebäudegroßform vor. ausgedrückt
durch das Baufenster. Baugrenzen, Traufhöhen und Dachneigungen.
Di.e Empfindli.chkeit des Baugebietes wird .insbesondere im Grenzbe-
reich zum westlich und nördlich gelegenen Außenbereich gesehen.

Es gibt kein Erforderni.s, aus den Inhalten des Bebauungsplanes
''Wohnpark Ellerstadt'' mit einer geschätzten Obergrenze von 65
Wohneinheiten und 150 Personen, davon 20 % Kinder und Jugend]-sche,
einen öffentli.chen Spielplatz i.m Baugebi.et zu verwirk].schen. Die
zu erwartenden 150 Ei.nwohner i.m UWohnpark Ellerstadt" las.sen sta-
tistisch .12 - 15 Jugendliche im Alter von. 7 - 16 Jahren erwarten.
Ein echter Versorgungsbedarf entsteht erst für die Gemei-nde bei.
65-70 Kinder diesen Alters .

Folgende Flächenbilanzen ergeben sich aus den Festsetzungen des
Bebauungsplanes :

Gesamtgröße des Geltungsberei-cheß
Nettowohnbauland(Allgemeines Wohngebi-et)
Öffentliche Verkehrsflächen/ Verkehrsbegleitgrün

2.11
1 , 99
0,12

ha
ha
ha

Die tatsächli.che Rate der Bodenversiegelung durch in der Endaus
baUstufe bei 0,65 - 0,7 ha liegen.

3 Qualitätsmerkmale des Wohnumfeldes

Eine hohe und .in di.ehem Fall angestrebte Wohnqualität ist ni.cht
nur ein Ergebnis regionaler un(i kiel.nräuniger. Gegebenhei.ten; Wohn--
qua].ität wi.rd auch bedingt durch di.e Minimierung des Eingriffs in
Natur und Landschaft. dutch Aufschluß bestimmter Nutzungen und
Funktionen im Baugebiet und durch Gestaltungsmaßnahmen zur vor-
sorglichen Eingrenzung von Fehlentwicklungen. Dazu zählen i.m Be-
bauungsplan ''Wohnpark E]]erstadt" fo].genie Einzelmaßnahmen:

- Die Erhaltung überwiegender Teile der bestehenden Sandsteinmauer
einschl i.eßlich - einer anzustrebenden beiderseitigen Mauerwerksbe-
grünung. Die dreiseitig bestehende Sandsteinmauer muß. im westli-
chen Bereich vollständig und i.m östli.chen Bereich nur im Zufahrts-
bereich an der Landesstraße abgetragen werden. Durch das Trocken--
mauerwerk ist die Sandsteinmauer ein weëentli.ches Element zur Auf-
nahme von Klein- und Kleinstlebewesen.

- Die planungsrechtlich zulässige Eingrenzung von .Nebenan]-aßen,
Garagen und überdachten Stellplätzen .zur vorsorgli-chen Verri.nge-



rung des Verse.egelungsgrades auf pri.vagen Baugrundstücjcen außer-
halb der überbaubaren GrundstücksfläChen hat qualitätssteigernde
Effekte. ! Die Erfahrung i.m sparsamen Umgang mit derartigen bauli-
chen Anlagen hat gezeigt, daß dies ein geei.gnetes Mittel i.st,
Wohnqualität zu erzeugen und zu wahren.

- Die Ausführung öffentlicher Verkehrsflächen in wassergebundenem
Material (teilweise Breitfugenpflaster) mit der Folge,. .daß Teile
des Oberflächenwassers im teilversiegelten Straßenbereich gespei.-
chen werden können .

- Die Pflanzbindungen auf privaten Baugrundstücken! .insbesondere
mit Ausrichtung zum westlich gelegenen Außenbereich mit einer
Breite von 5,0n. D.ies. di.ent einerseits der Eingrünung des Bange--
bieten, andererseits dem ökologischen Ausgleich von Eingriffen i.n
Natur und Landschaft im Baugebiet

- Das Bepflanzen von privaten und öffentlichen Flächen mi.t heidi.
schen Gehölzen gemäJ3 textlichen Festset.zungen.

- Die Wi.dmung der Verkehrsfläche als Mischfläche' bei Gleichberech-
tigung aller Verkehrsteilnehmen (KFZ - Fahrer, Radfahrer, Fußgän-
ger) bei Anpassung der. Fahrgeschwindi.gkeit an das Verhalten des
schwächsten Verkehrsteilnehmers ( z .B. spielende Kinder)

Aufgrund des tei].weise hohen Grundwasserstandes und die geringe
Aufnahmefähi.gkeit des Bodens für Oberflächenwasser ist es nicht
möglich, weitergehende Maßnahmen des Umweltschutzes i.m Baugebiet
anzustreben und planungsrechtlich zu verankern (z.B. Spee.cherung
von Oberflächenwasser auf den privaten Baugrundstücken oder das
Anlegen von Verdunstungsgräben entlang der Straßen)

4. Ökologische Ausgleichsflächen und landespflegeri-scher Begleit
plan

Es besteht das Erforderni.s, Umweltbeeinträchtigungen aus der Pla-
nung und Erschli.eßung durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Da--
zu liegt als Anlage zur städtebaulichen Begründung. ei.n. landespfle-
gerischer Beglei.tplan .(Kurzfassung einer Flächenbilanz) gemäß $ 8a
des Bundesnaturschutzgesetzes und $ 17 des Landespflegegesetzes
des Landes Rhein].and - Pfalz vor

Dieser landespflegerische Begleitplan erfaßt und bewertet den ge--
planten Eingriff in Natur und Landschaft! bilanziert die Aus-
glei.chs-- und Ersatzmaßnahmen und macht zudem Vorschläge für die
Integrati.on landespflegerischer Zi.ele in den Bebauungsplan.
Nach dem Willen der Gemeinde Ellerstadt soll diese Integration
teilweise im Baugebiet und tei.lwei.se an einem anderen Standort im
Gemeindegebiet durch ökologische Aufwertung verbesserungsbedürfti.-
ger Flächen erfolgen. Der Gemeinderat hat auch sehr deutlich den
Willen bekundet, äuf eine argumentative Reduzierung ökologischer
Ausgleichsmaßnahmen zu verzichten .

Das Ergebnis des landespflegerischen Planungsbeitrages liegt in
det zusammenfassenden Aussage, daß in der En(iausbaustufe der Be--
bauungsplanes 'iWohnpark Ellerstadt" eine vollständige Versiege-



lung des Boden von 1,13 ha und eine teil.wei.se Verdi.egelung von
0,24 ha (bei 50 % Anrechnung) gegeben sein wird (Gesamtaus-
gleichsbedarf von 1 , 37 ha)
Nach dieser F].ächenbi.lanz kann, als Ergebnis grünordnerischer Maja--
nahmen, ein baugebi.etsinterner Ausg].ei.ch des Hing.riffs für 0,6 ha
erreicht werden. Das bedeutet ei.ne ErsatzflächengrÖße ökologisch
aufzuwertender Flächen an einem oder mehreren anderen Standorten
in der Gemarkung Ellerstadt von 0,77 ha oder 7.700 qn (Ersatzflä-
chengröße) -als Untergrenze

©
3 . 592 qn
2 . 486 qm
1 . 660 qm

In 'dgt.Kuhwi
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Das Bundesnaturschutzgesetz, S 8 a, verlangt, auch für Kompensa-
ti.onsmaßnahmen. räumlich gelegen an verschi.ebenen Standorten, ein
förmlichen Baulei.tplan-Verfahren .

Die Bewertung der als Kompensation zu dienenden Flächen sowie die
Einze[maßnahmen ihrer öko[ogischen Aufwertung si.nd ].nha]t des Be-
bauungsplane.s i'Kompensation zum Wohnpark Ellerstadt" und seiner
Begründung.

Mit einer Gesamtgröße.von 7.738 qm entsprechen die von der Gemein
de Ellerstadt angebotenen Kompensationsflächen dem rechnerischen
Äusgleichsmaß von 7 . 700 qm.

5. Erschließung des Baugebietes / Maßnahmen der Ver
dung / ruhender Verkehr

und Entsor

Die verkehrstechnische Erschließung des Baugebietes "Wohnpark EI-
lerstadt" erfolgt über die östlich gelegene Landesstraße durch Be-
standsausbau der bestehenden Kreuzung im Einmündungsbereich der
HaardtstraJ3e; es .gibt keine weiteren Zu- oder -Abfahrten in oder
aus dem Baugebiet

Es besteht nach der Grundhaltung des verantwortli.chen Planers kei.n
Erforderni.s einer zusätzlichen Links- . oder Rechtsabbiegespur auf
der Landesstraße i.n das Baugebi.et. Dies ist aus dem vergleichbar
geringen Verkehrsaufkommen auf der Landesstraße (2.398 Kraftfahr-
zeuge tägli.ch) und aus der Größe des Baugebietes mit max. 65
Wohneinheiten und einer Dichte von 90 - 100 KFZ ni.cht zwingend ab-
zuleiten

Es besteht allerdi.ngs das Erforderni.s ordnungsrechtlicher Maßnah-
men zur vorbeugenden Unfa]].verhütung im späteren Kreuzungsberei.ch
Landesstraße / Haardtstraße / Planstraße zum Baugebiet (Spiegellö-
sung im Bereü.ch der Sandsteinmauer / STOP -- Schild an der Landes-
C t 7' ;a l-qn l

Der Bebauungsplan ''wohnpark Ellerstadt" sieht im Kreuzungsberei.ch
Landesstraße 526 / Planstraße eine Überquerungshilfe für Fußgänger
iri der Form einer bauplanungsrechtlichen Si-cherung vor. Nach dem
Willen des Gemeinderates soll diese Überquerungshi.Ife auch zum .Be-
standteil der gesamten Erschließungskonzeption gemacht werden. Es
ist insbesondere davon auszugehen, daß aus dem neuen Baugebiet
eine intensi.ve Wechselbeziehung für Ki.nder zum östli.ch gelegenen
Kindergarten bei tlberquerung der Landesstraße besteht

Öffentliche Verkehrsflächen sollten im Rahmen einer ;später durch-
zuführenden Wi.dmung als Mischflächen ihre Aufgaben erfüllen; dies
bedeutet eine Glen.chberechtigung aller Verkehrsteilnehmer unter
besonderer Beachtung der Ki.nder als schwächsten und schutzbe-
dürftigsten Tei.Inehmer

Di.e Straßenquerschnitte der Mi.schflächen liegen bei einer Gesamt--
brei.te von 6,Im; dabei beträgt die Fahrbahnbreite 4,6m und die
Gëhwegbrei.te 1,5m. Die tatsächliche Ausführung der Mischfläche
soll allerdi.ngs auf eine präzi-se Zäsur von Fahrbahn und Gehweg
verzi.chten; möglicherweise f.inder di.ese Zäsur nur durch unter-
schiedl i.che Pflasterfarben ihren Niederschlag.



Der Bebauungsplan sieht neben den allgemeinen öffentli.chen Ver--
kehrsflächen (Mischflächen) eine Fußwegeverbindung vor. Es handelt
sich um eine Fußwegeverbindung i.n südli.cher Richtung mit Erreich--
barkeit zur Rhei.n - Haardt -- Bahn sowie der alten Ortslage von EI-
lerstadt .

Die Entsorgung des Baugebietes für das Oberflächenwasser kann nur
in begrenztem Maße durch Verrieselung auf ei.genen Baugrundstücken
erfolgen, da die Bodengüte eine zügige Versickerung nur in berti.ngt
zuläßt. Der Bebauungsplan "wohnpark Ellerstadt" geht allerdings
davon aus, daß vi.ele Bauherren bereit sind, Oberflä.chenwasser in
Zisternen oder in .Regentonnen für den begrenzten Eigenbedarf auf
ei.genen Grundstück zu speichern.
Di.e abwassertechnische Entsorgung de.s Baugebietes ste]].t einen Er--
schli.eßungsengpaß für die Gemeinde Ellerstadt dar, da die Entsor--
gong der Gesamtgemeinde. aufgrund von Leitungsquerschnitten der
nauptleitungen teilwei.se die Kapazitätsgrenze erreicht hat. Nach
einem abwassertechnischen Gutachten aus dem Jahre 1993 ist die Er--
schließung des Baugebietes .'iWohnpark Ellerstadt" dann als gest.--
chen zu bewerten, wenn die Abwasserentsorgung mi-t Anschluß an die
nördlich gelegene Rheinstraße erfolgt. Dies i.st Bestandteil der
Gesamtkonzeption des Bebauungsp[anes und der Ersch]ießungsp]-among.

Teilziel des Bebauungsplanes 'iWohnpark Ellerstadt" ist di.e voll-
ständige Unterbringung des pri.vaters und öffentli.chen ruhenden Ver-
kehrs im Baugebiet. Für den späteren notwendi.gen Stellplatznach--
weis beläuft si.ch das Angebot auf 2 Stellplätze je Wohnen.nheit i.m
Reihen-, Doppel- oder Einzelhaus und auf 1,5 Stellplätze in den
Mehrfami.ben - Wohnhäusern .

6- Abwägung kontroverser Stellungnahmen im Rahmen des Entwurfs
und Offenlegungsbeschlusses

Als Ergebni.s der vorgezogenen Bürgerbeteiligung und.der frühzeitig
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange soli.e als Ergebnis

der öffentlichen Auslegung gingen Mitte 1995 und Anfang 1996 meh-
rere kontroverse Stellungnahmen zum Bebauungsplan ein.

/')

In der städtebauli.chen Begründung sollen nur die maßgeblichen und
planrelevanten Äbwägungsinhalte dargestellt werden:

- Die Erweiterung des Geltungsbereiches für' den Bebauungsplän ge--
genüber dem Aufstellungsbeschluß vom 2. Mai. 1995 war der Wunsch
von drei angrenzenden Eigentümern. Der Gemeinderat hat in seiner
Äbwägungskompetenz den Belangen der Eigentümer zur Erweiterung des
Geltungsbereiches Rechnung getragen.

- Es bestand die Notwendigkeit, als Ergebnis der Abwägung .die Ver
kehrsflächen gegenüber der alten Straßenbaukonzeption dem Rangier
bedarf von Entsorgungsfahrzeugen anzugleichen .
- Es wurde ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanes, durch ge--
eignete Festsetzungen im Baugebiet di.e Betriebe und die Funkti.on
der ortsansässigen Landwirtschaft zu sichern. Mi.t deF Festsetzung
des Allgemeinen Wohngebi.eyes hat der Bebauungsplan den Belangen
der Landwi.rtschaft nach geringerer Schutzwürdigkeit des .Wohnens
Rechnung getragen. Zudem ist die Forderung der Landwirtschaft er-



füllt worden, das Baugebiet (zunächst p].anerisch) mit einem 5,0m
breiten Grünstreifen vom landwirtschaftlich geprägten Außenbereich
abzugrenz.en .

- Als Ergebni-s der Abwägung ist di-e vom Straßen-.und Verkehrsamt
gewünschte Überquerungshilfe im Kreuzungsbereich Landesstraße 526
/ Planstraße Inhalt des Bebauungsp]-ares, der Erschließungskonzep-
tion sowi.e des Ersch].ießungsvertrages als Verpflichtung des Er-
schließungsträgers .

- Geräusche.emissionen aus dem Verkehrsaufkommen der Landesstraße
526 beeinträchtigen tags und nachts in gen-ngem Maße die Schutz-
würdigkëit des . Allgemeinen Wohngebi.ets, können aber durch geeigne-
te aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen gemindert werden.

- Als .Ergebnis der Abwägung gibt es .keinen Ei.ngriff. in die beste
Lenden Verkehrsflächen zu Lasten der örtlic.hen Landwi-rtschaft

- Der Eingriff in Natur. und Landschaft kann im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Wohnpark Ellerstadt" nur zu etwa 40 .% durch ge-
eignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden.. .Es besteht das
Erfordernis , außerhalb des Geltungsbereiches an geei.kneten Flächen
in der Gemarkung Ellerstadt zusätzliche ökologische Ausgleichsmaß=
nahmen vorzunehmen .

rq

- Aufgrund der günstigen Ausstattung der Gemeinde Ellerstadt mit
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nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verwirklichen zu las-
sen

- Entgegen den Vorstellungen des Gesundheitsamtes als Träger öf-
fentlicher Belange hat sich de.r Gemeinderat gegen eine zentrale
Müllsammelstelle (grüne Tonne) im Geltungsbereich des Bëbauungs-
planes entschieden.

Bauzeitenplan und städtebaulicher Vertrag
/'3

7

Es ist die Absicht des Vorhabenträgers, i-n Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Ellerstadt das Baurecht als Grundlage für di.e Genehmigung
von Einzelvorhaben bis März/Apri-1 1996 herzustellen (Anwendung des
$ 33 des Baugesetzbuches)

Mit der Erschließung des Baugebietes sowie mit den ersten Hochbau-
maßnahmen soll i.rn Frühjahr 1996 begonnen werden; . mit der überwie-
gendefl Fertigstellung des Baugebietes i.st Ende 1998 / Anfang 1999
zu : rechnen .

Es lag i.m Verfahren die Erklärung. deë; Investors vor, daß.b.is Ende
Oktober 1995 der überwi.elende Tei.l der neugeschaffenen Baugrund-
stücke über Optionen bereits für spätere Nutzer belegt worden ist.
di.es zu ca.. 80 % durch Interessenten aus der Gemei.nde Ellerstadt
Danach ist das ursprüngliche Planungsziel der Gemei.nde, Bauland i.m
wesentlichen zum Eigenbedarf der in der Gemeinde lebenden Bürger
bereitzustellen , .erfüllt

Gemeinde und Vorhabenträger haben bis zum Satzungsbeschluß des Be
bauungsplanes einen städtebaulichen Vertrag gefertigte der schwer
punktmäßig folgende vertragliche Regelungen getroffen hat:



= Kostenverteilung für Maßnahmen des Erschließung, der Freimachung
des Baugebi.eyes und der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zwischen
Gemei.nde und Vorhabenträger

- Stichtag der Übergabe der äußeren Ersch]ießung und .der öffent].i
chen Verkehrsflächen vom Vorhabenträger an di-e Gemeinde

- Zeitfolge z.ur Herstellung der . Erschließung, .der überwiegenden
Fern.gste]].ung der Wohngebäude sowie des abschl.lebenden Äusbauzu--
standes der öffentlichen . Verkehrsflächen .

Nach den (derzeitigen Eigentumsverhältnissen reduziert. sich das
Eigentum im Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf vier Ansprec!'
partner; der Vorhabenträger verfügt dabei über ca. 85 % der Flä-
chen

Die tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit der zu schaffenden
Baugrundstücke soll auf der Basis einer freiwilligen {Jbereinkunft
zwischen den Grundstückseigentümers erreicht werden .

8 Belange der Landesbauordnung / Baufreistellung

Es i.st das Zi.el des Bebauungsplanes ''Wohnpark Ellerstadt", .daß
sämtliche i.m Geltun.gsbereich befindli.chen Wohngebäude in Rahmen
der Baufrei.ste].lung gemäß $ 65a der Landesbauordnung deq Landes
Rheinland -- Pfalz vom 1. Apri.1 1995 erste]].t werden können.

Das bedeutet, daß unter eingeschränkten Voraussetzungen (Überein-
sti.mmung der Hochbaukonzeption mit dem Bebauungsplan, Verzicht auf
Gebäudeklasse 4) es keiner Baugenehmigung mehr bedarf

Gehen Bauanträge über die Maß der Festsetzungen des. Bebauungspla-
nes "Wohnpark Ellerstadt" h.i.haug, bedarf es notwendiger Befreiun--
gen nach dem Baugesetzbuch oder nach der Landesbauordnung In di.e--
sen Fällen i.st eine Baugenehmigung nach S 65 der Landesbauordnung
(vereinfachtes Genehmigungsverfahren) erforderlich .

mit umfangreichem Prüfauf--
wenn di.e späteren Bauantragsunterlagen

lasse 4 hinweg.sen (z.B. Ebene des
Aufenthaltsraumes von mehr als 7,5m über Erdgleiche)

15 . 02 . 1996



Bebauungsplan "Wohnpark Ellerstadt"

Anlage zur städtebaulichen Begründung
-- Zusammenfassung des Kompensations-

bedarfs als Folge des Eingriffs in
Natur . und Landschaft -

Stand : 2 . Oktober 1995

Kompensationsbeda rfserm ittl u.ng

Flächen /
Flächennutzungen

Bestand
inq in%

Planung
in q in. %

trail\r- ,..:-"-Ir- r'la-h-"V€)VZBV JL RUVEAVR&

Straßen / Bebauung
1507,5 7 11 258,25 52,1

r n ]lx ro rc 3 n Holt E,
L\-A .r vl IVÖUILb'

Flächedwassergebund
Decken/Stellplätzen
(-'-)

0 0 330 1,5

intensiv bewirtschaftete
Ackerflächenu'
Rebflächen

18 562,5 85,8 0 0

privates Grün 1326

230

0

6,1

1,1.

0

8982,7

325

730

41,5

1,5

3,4

öff. Grün/VerkelßgrÜn

Flächen gemäß
$ 9(1) Ziffer 20 +
?5 BauGB

Summe 21626 100 21626 100
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ergeben sich

0,45 ha
0,03 ha
0,05 ha

0,07 ha

privates Grün (50 % der oHenen Grundstücksfläche)
ÖHentliches Grün(Verkehrsgrün)
Einzelbäume an Stellflächen
(Grundlage: 25 qm / Baum)
Fläche gemäß $ 9(1) ZiHer 20 + 25 BauGB

Die baugebietsinteme Ausgleichsfläche beläuft sich demnach auf0,6 ha. Dieser Fläche
stehen 0,47 ha Teilversiegelung sowie 1, 13 ha Vollversiegelung gegenüber.

einer Höhe von 0,77 ha

1, 13 ha (Vollversiegelung) +0,2g ha Teilversiegelung (50 % Anrechnung) = 1,37 ha

1,37 ha - 0,6 ha (interner Ausgleich) - 0,77 ha (Ersatzflächengröße)



Satzung(ier Gemeinde Ellerstadt
(Landkreis . Bad Dürkheim) über den
Bebauungsplan Kwohnpark Ellerstadt"

Anlage zur Planzeichnuhg .und
städtebauli.chen Begründung

Straßenschnitte (Haßstäb l 50)

Schnitt

1.3 0.3

Fahrbahn ( Pfläster) Gehweg
(Pflaster)

/''1

Schnitt

0.3 1.3 4.2 0.3

StellplätzeGehweg
( Pf 3. after )

Fahrbahn ( Pflaster)
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